
  

Der Steuerbonus auf Handwerkerleistungen und haushaltsnahe 
Dienstleistungen ist bereits seit 10 Jahren ein Erfolgsmodell. 

Das Finanzamt berücksichtigt allerdings nur die jeweiligen 
Arbeitskosten sowie Maschinen- und Fahrtkosten einschließlich der 

darauf entfallenden Mehrwertsteuer.

Daher ist es wichtig, dass die Handwerkerrechnung bereits von 
vornherein die enthaltenen Anteile von Arbeitszeit und Material an 

der Gesamtsumme genau aufschlüsselt.

Unsere Rechnungen sind zu hundert Prozent „Finanzamt sicher“.

Abzugsfähig sind 20 Prozent von maximal 6.000 Euro der 
Handwerkerkosten – also bis zu 1.200 Euro pro Jahr und Haushalt!

Weitere Informationen dazu finden Sie auf der Seite des 
Zentralverband des Deutschen Handwerks e.V., www.zdh.de
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